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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler am Trifels, Dernbach, Eußerthal,

Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg, Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg

VERBANDS-
GEMEINDE

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den
Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Südliche
Weinstraße für das Jahr 2026 mit dem Haushaltsplan und sei-
nen Anlagen
- Bekanntmachung vom 28.11.2025 -
Gemäß § 57 Landkreisordnung i. V. m. § 97 Abs. 1 Gemeinde-
ordnung ist der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkrei-
ses Südliche Weinstraße für das Jahr 2026 mit dem Haushalts-
plan und seinen Anlagen bis zur Beschlussfassung zur Ein-
sichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten.
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und
seinen Anlagen liegt ab Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung bis zur Beschlussfassung durch den Kreistag am
15.12.2025 in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An
der Kreuzmühle 2, 76829 Landau, Zimmer 232 (1. OG), wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten der Kreisverwaltung zur
Einsichtnahme aus.
Zur besseren Vorbereitung und um Wartezeiten zu vermeiden
bitten wir um vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail un-
ter 06341 940 971 / -972 oder christoph.stoeffler@suedli-
che-weinstrasse.de bzw. doreen.thomas@suedliche-wein-
strasse.de.
Die o.g. Unterlagen können auch auf der Internetseite des
Landkreises unter www.suedliche-weinstrasse.de („Menü“ in
der Rubrik „Ihre Kreisverwaltung“ unter dem Punkt „Kreis-
recht“, Register „Zentrale Aufgaben und Finanzen“) abgerufen
werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass Vorschläge zum Entwurf der
Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder seiner Anlagen
innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung durch
die Einwohner einzureichen sind. Vorschläge sind bei der
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße – Referat Z2 (Finanzen
und Beteiligungen) –, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau,
schriftlich einzureichen.

Landau in der Pfalz, den 28.11.2025
KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE
gez. Dietmar Seefeldt, Landrat

Beschlusszusammenfassung zur 8. Sitzung
des Verbandsgemeinderates Verbandsge-
meinde Annweiler am Trifels vom 30.10.2025
öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungs-
punkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden:
3 Beratung und Beschlussfassung über die 5. Änderung der

2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes „Sonder-
baufläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen„

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Verbandsgemein-
derat mit 27 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die 5. Änderung der
2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes „Sonderbau-
fläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen“.
4 Beratung und Beschlussfassung eines Prüfauftrags be-

züglich der Integration der Grundschule Ramberg mit Au-
ßenstelle Eußerthal in die Grundschule Albersweiler

Daraufhin beschließt der Verbandsgemeinderat mit 9 Ja-Stim-
men, 18 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung der oben genannten
Thematik keine weiteren Verwaltungsressourcen zu bean-
spruchen und in absehbarer Zeit nicht mehr in politischen
Gremien zu behandeln.
Der Antrag wurde abgelehnt, somit wird die Prüfung über eine
Eingliederung der Grundschule Ramberg mit Außenstelle Eu-
ßerthal in die Grundschule Albersweiler weiterverfolgt.
6 Beratung und Beschlussfassung über eine Mitgliedschaft

in der KGSt - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsmanagement

Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, Mitglied in
der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsma-
nagement (KGSt) zu werden. Die Verwaltung wird beauftragt,
den Beitritt zu erklären und die notwendigen finanziellen Mit-

tel im Haushalt bereitzustellen.
7 Beratung und Beschlussfassung über die Mandatierung

des Wirtschaftsprüfers Dr. Burret GmbH
Nach kurzer Beratung beschließt der Verbandsgemeinderat
einstimmig die Mandatierung des Wirtschaftsprüfers Dr. Bur-
ret GmbH.
8 Bauangelegenheiten
8.1 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von

Planungsleistungen für die Generalsanierung der Hei-
zungsanlage im Verwaltungsgebäude

Nach Beantwortung aller Fragen von Seiten der Ratsmitglieder
beschließt der Verbandsgemeinderat mit 25 Ja-Stimmen, 1
Nein-Stimme und 2 Enthaltung die Planungsleistungen für
Heizung (und Lüftung/Klimatisierung) an das Ingenieurbüro
Weber aus Essingen zu vergeben.
8.2 Mittelübertragung für die Förderung der Balkonkraft-

werke auf das Teilprojekt “Austausch Heizungsanlage in
der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Tri-
fels„

Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, die Förder-
gelder aus dem Förderprojekt Balkonkraftwerke in das Teilpro-
jekt „Austausch der Heizungsanlage in der Verbandsgemein-
deverwaltung“ zu verschieben.
9 Auftragsvergaben
9.1 Anschaffung eines E-Fahrzeugs für das Ordnungsamt
Der Verbandsgemeinderat beschließt mit 24 Ja – Stimmen und
4 Enthaltungen die Anschaffung eines neuen ID3 sowie die
Übernahme des Stadtwerke-Caddys.
9.2 Weitere Auftragsvergaben
9.2.1 Beratung und Beschlussfassung über die Einführung

einer Projektmanagementsoftware zur Steuerung, Ko-
ordination und Überwachung der laufenden und ge-
planten Bauprojekte – Auswahl der Software Awork

Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig die Einfüh-
rung der Projektmanagementsoftware Awork zur Steuerung,
Koordination und Überwachung der Bau- und Entwickungs-
projekte.
Die Verwaltung wird beauftragt, zunächst zwei Lizenzen der
Software zu beschaffen, einzuführen und die erforderlichen
Haushaltsmittel bereitzustellen.
9.2.2 Erstattung des Kaufpreises für den MPF von 1992 an
den Fördervereine der Feuerwehr Eußerthal bei Verkauf
Der Verbandsgemeinderat erteilt seine Zustimmung zur Rück-
erstattung des ursprünglich investierten Betrags i.H.v.
3.500,00 € an den Förderverein, sofern der Erlös des Fahr-
zeugs dies ermöglicht.
10 Beratung und Beschlussfassung bzgl. Abrechnungsver-

fahren der Dienstfahrten des Bürgermeisters
Der Verbandsgemeinderat beschließt mit 24 Ja – Stimmen, 2
Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen den Tagesordnungspunkt
abzusetzen.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
der Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Südliche
Weinstraße in der Wahlperiode 2024/2029 am 01.12.2025
- Bekanntmachung vom 25.11.2025 -
Am Montag, 01.12.2025, 16 Uhr, findet die Sitzung des
Kreisausschusses des Landkreises Südliche Weinstraße in
der Wahlperiode 2024/2029 im Sitzungssaal 201 (1. OG) der
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2,
in Landau statt.
Die Tagesordnung sieht folgende Beratungsgegenstände vor:
Öffentliche Sitzung
1. Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisord-

nung (LKO)
1.1. Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisord-

nung (LKO);
hier: Spende von Star Care e.V.

2. Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen
und Auszahlungen

2.1. Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen; hier überplanmäßige Aufwendungen im Be-
reich Ausländerbehörde für aufenthaltsbeendende Maß-
nahmen, Kostenstelle: 303100, Kostenträger 12250,
Sachkonto 524800

3. Finanzielle Zuwendung an die NaturStiftung Südpfalz zur

Erarbeitung von Projektkonzeptionen
4. Vorberatung der Sitzung des Kreistages am 15.12.2025

(öffentlicher Teil)
5. Informationen
5.1. Auftragsvergabe „Vergabe von Reinigungsleistungen“
5.2. Information über den aktuellen Sachstand der PCB-Sa-

nierungsmaßnahmen am PAMINA-Schulzentrum, Herx-
heim

Nicht-öffentliche Sitzung
1. Vorberatung der Sitzung des Kreistages am 15.12.2025

(nicht-öffentlicher Teil)
2. Auftragsvergaben
3. Personalangelegenheiten
4. Informationen

Annweiler
am Trifels

Bekanntmachung Nr. 49/2025
der Stadt Annweiler am Trifels
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
13. Sitzung des Stadtrates der Stadt Annweiler am Trifels
(Wahlperiode 2024/2029)
Am Mittwoch, 10.12.2025, um 18:30 Uhr, findet im großen
Sitzungssaal des Rathauses der Stadt, Hauptstraße 20,
76855 Annweiler am Trifels, die 13. Sitzung des Stadtrates mit
folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Einwohnerfragestunde
2 Wahl von Ausschussmitgliedern
2.1 Wahl eines Mitgliedes in den Werkausschuss
2.2 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Werkausschuss
2.3 Wahl eines Mitgliedes in den Bau- und Planungsausschuss
2.4 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Bau- und Planungs-

ausschuss
2.5 Wahl eines Mitgliedes in den Ausschuss für Stadtent-

wicklung, Barrierefreiheit und Senioren
2.6 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Ausschuss für Stadt-

entwicklung, Barrierefreiheit und Senioren
2.7 Wahl eines Mitgliedes in den Ausschuss für Jugend und

Soziales
2.8 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Ausschuss für Jugend

und Soziales
2.9 Wahl eines Mitgliedes in den Haupt- und Finanzausschuss
2.10 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Haupt- und Finanz-

ausschuss
2.11 Wahl eines Mitgliedes in den Rechnungsprüfungsaus-

schuss
2.12 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Rechnungsprüfungs-

ausschuss
2.13 Wahl eines Mitgliedes in den Aussschuss für Tourismus
2.14 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Aussschuss für Tou-

rismus
2.15 Wahl eines Mitgliedes in den Ausschuss für Kultur
2.16 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Ausschuss für Kultur
2.17 Wahl eines Mitgliedes in den Ausschuss für Sport
2.18 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Ausschuss für Sport
3 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94

Abs. 3 GemO
4 Informationen über die Vergabe von Aufträgen und Arbei-

ten durch die Stadtbürgermeisterin gem. § 8 der Haupt-
satzung der Stadt Annweiler am Trifels

5 Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm - Be-
sprechung mit Kommunalaufsicht und ADD

6 Beratung und Beschlussfassung über die Aufnahme in -
das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Sport-
stätten

7 Präsentation Erweiterungspläne Forsthaus „Schwarzer
Fuchs“

8 Bericht aus den Geschäftsbereichen der Beigeordneten
9 Tätigkeitsbericht Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH -

Herr Dausch
10 Bauangelegenheiten
10.1Information zum Glasfaserausbau
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10.2 Weitere Bauangelegenheiten
11 Auftragsvergaben
12 Anträge und Anfragen
13 Informationen
13.1 Streuplan-Winterdienst
13.2Umgestaltung Förderung Kriegsgräberfürsorge
13.3Neues Gräberfeld Bergfriedhof
13.4Einführung Projektdatenblatt
13.5Haushaltsvorgespräch vom 08.12.2025
13.6 Weitere Informationen
Nicht öffentlich:
14 Grundstücksangelegenheiten
15 Vertragsangelegenheiten
16 Personalangelegenheiten
17 Pachtangelegenheiten
18 Rechtsangelegenheiten
19 Anträge und Anfragen
20 Informationen

76857 Annweiler am Trifels, 27. November 2025
Carmen Winter, Ortsbürgermeisterin

Bekanntmachung Nr.: 66/2025
6. Änderung der 2. Teilfortschreibung des Flächennutzungs-
plans im Bereich des Bebauungsplanes „Am Kabig II“ der
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
- Bekanntmachung über die Einleitung des Verfahrens zur 6.
Änderung sowie die frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1
BauGB
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am
03.07.2025 beschlossen, die Aufstellung der 6. Änderung
der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Ver-
bandsgemeinde Annweiler am Trifels einzuleiten und die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1
BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 8 Abs. 2
Satz 1 u. § 8 Abs. 3 BauGB durchzuführen. Dieser Beschluss
wird hiermit bekannt gemacht.
Hinweis: Die frühzeitige Beteiligung wird erneut bekannt ge-
macht, um das Verfahren ordnungsgemäß fortzuführen.
Der Geltungsbereich des Flächennutzungsplans liegt im west-
lichen Stadtbereich von Annweiler am Trifels. Die Abgrenzung
des Plangebietes ist in dem beiliegenden Lageplan, welcher
Bestandteil der Bekanntmachung ist, mit einer dick gestri-
chelten Linie dargestellt.
Ziel und Zweck der Planung
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist es Aufgabe der Gemeinden Bau-
leitpläne aufzustellen,
sobald und soweit es für die städtebauliche Ordnung und Ent-
wicklung erforderlich ist.
Die Erforderlichkeit zur Aufstellung des Bebauungsplans „Am
Kabig II“ in seinem räumlichen Geltungsbereich ergibt sich
aus der Planungsabsicht eines Bauwilligen, an der vorliegen-
den Stelle ein Einzelhaus zu errichten. Die Stadt unterstützt
dieses Projekt, da es der Befriedigung der Nachfrage nach
Wohnraum dient.
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt auf der in Re-
de stehenden Fläche zum
größten Teil eine Waldfläche dar. Im südlichen Teil sind zu-
dem Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtli-
chen Hauptverkehrswege (hier Bahnanlagen) dargestellt.
Eine Umwidmung der Flächen für das Bahngelände ist in der
Zwischenzeit erfolgt. Der
Bebauungsplan „Am Kabig II“ entspricht nicht den o.g. Dar-
stellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes. Für
die Verwirklichung des Planvorhabens, an entsprechender
Stelle ein Wohnhaus zu errichten, ist eine Änderung der Dar-
stellungen erforderlich. Mit der Änderung wird gewährleistet,
dass der Bebauungsplan „Am Kabig II“ dem Entwicklungsge-
bot gem. § 8 Abs. 2 BauGB entspricht.
Die Änderung wird als 6. Änderung der 2. Teilfortschreibung
im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt.
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Vorentwurf zum Flächennutzungsplan einschließlich der
Begründung und dem Umweltbericht liegen nunmehr in der
Zeit

vom 05. Dezember 2025 bis einschließlich 09. Januar 2026
in der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Ann-
weiler am Trifels, Messplatz 1, Zimmer 137, 76855 Annweiler
am Trifels, während den üblichen Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. Während der Auslegungsfrist
kann jedermann Stellungnahmen zu dem Vorentwurf schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung, Messplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels, vorbringen.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei

der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben
Die Unterlagen können auch unter folgendem Link eingese-
hen werden:
https://www.vg-annweiler.de/buergerservice/aus-dem-rat-
haus/offenlage-bauleitplaene/

Annweiler am Trifels, den 28. November 2025
Christian Burkhart, Bürgermeister

Bekanntmachung Nr. 25/2025
der Ortsgemeinde Albersweiler
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
4. Sitzung des Bau- und Dorfentwicklungsausschusses der
Ortsgemeinde Albersweiler (Wahlperiode 2024/2029)
Am Montag, 08.12.2025, um 18:30 Uhr, findet im neuen Sit-
zungssaal, Hauptstraße 68, 76857 Albersweiler, die 4. Sit-
zung des Bau- und Dorfentwicklungsausschusses mit folgen-
der Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Nicht öffentlich:
1 Grundstücksangelegenheiten
2 Kitaangelegenheiten

6857 Albersweiler, 28. November 2025
Andreas Gerdon, Ortsbürgermeister

Bindersbach

Bekanntmachung Nr. 50/2025
der Stadt Annweiler am Trifels-Stadtteil Bindersbach
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
5. Sitzung des Ortsbeirates der Stadt Annweiler am Trifels-
Stadtteil Bindersbach (Wahlperiode 2024/2029)
Am Dienstag, 16.12.2025, um 18:00 Uhr, findet im Dorfge-
meinschaftshaus, Münzstraße 24, 76855 Annweiler-Binde-
rsbach, die 5. Sitzung des Ortsbeirates mit folgender Tages-
ordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Verpflichtung eines Ortsbeiratsmitgliedes
2 Wahl eines stellv. Ortsvorstehers
3Einwohnerfragestunde
4 Auftragsvergaben
5 Informationen und Anfragen
Nicht öffentlich:
6 Grundstücksangelegenheiten
7 Informationen und Anfragen

76855 Annweiler-Bindersbach,  TIME \@ „d. MMMM yyyy“ 1.
Dezember 2025
Martin Thomas, Ortsvorsteher

Eußerthal

Bekanntmachung Nr. 11/2025
der Ortsgemeinde Eußerthal
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
7. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Eußer-
thal (Wahlperiode 2024/2029)
Am Mittwoch, 10.12.2025, um 19:30 Uhr, findet im Gemein-
dehaus, Sulzbachweg 6, 76857 Eußerthal, die 7. Sitzung des
Ortsgemeinderates mit folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Einwohnerfragestunde
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94

Abs. 3 GemO
3 Beratung und Beschlussfassung über eine Stellungnah-

me zur Integration der Grundschule Ramberg/Eußerthal
in die Grundschule Albersweiler

4 Beratung und Beschlussfassung über die Verkehrsrege-
lung in der Breitbachstraße

5 Beratung und Beschlussfassung über die künftige Müll-
entsorgung auf dem Friedhof

6 Auftragsvergaben
6.1 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe eines

Versickerungsversuchs für den Bebauungsplan Kita
6.2 Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung

eines Bodenmarkierungsgerätes

6.3 Weitere Auftragsvergaben
7 Bauangelegenheiten
8 Anträge
8.1 Antrag auf Wiederherstellung eines Feldweges
8.2 Weitere Anträge
9 Verschiedenes
Nicht öffentlich:
10 Vertragsangelegenheiten
11 Verschiedenes

76857 Eußerthal, 28. November 2025
Reinhard Denny, Ortsbürgermeister

Gossersweiler-
Stein

Bekanntmachung Nr. 14/2025
der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
7. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Gos-
sersweiler-Stein (Wahlperiode 2024/2029)
Am Montag, 08.12.2025, um 19:00 Uhr, findet im Gemeinde-
haus, Platz am Kaiserbach 46, 76857 Gossersweiler-Stein,
die 7. Sitzung des Ortsgemeinderates mit folgender Tagesord-
nung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Verpflichtung eines Ratsmitgliedes
2 Einwohnerfragestunde
3 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94

Abs. 3 GemO
4 Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Erteilung

der Entlastung gem. § 114 GemO
5 Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und Erteilung

der Entlastung gem. § 114 GemO
6 Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und Erteilung

der Entlastung gem. § 114 GemO
7 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Erteilung

der Entlastung gem. § 114 GemO
8 Feststellung des Jahresabschlusses 2023 sowie

Erteilung der Entlastung gem. § 114 GemO
9 Gigabitausbau im Landkreis Südliche Weinstraße - Auf-

gabenübertragung des geförderten Gigabitausbaus von
den Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinde Annwei-
ler am Trifels

10 Bauangelegenheiten
11 Verkehrsangelegenheiten
11.1 Parksituation Ortsteil Stein
11.2 Weitere Verkehrsangelegenheiten
12 Auftragsvergaben
12.1 Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der

Tiefbauverkabelung einer Straßenlaterne in der
Hohlgasse

12.2Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung
von Defibrillatoren

12.3 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der
Baugrunderkundung und Gründungsberatung  für den
„Endausbau Schulstraße“

12.4 Weitere Auftragsvergaben
13 Informationen
Nicht öffentlich:
14 Personalangelegenheiten
15 Informationen

76857 Gossersweiler-Stein,  1. Dezember 2025
Pascal Braun, Ortsbürgermeister

Münchweiler
am Klingbach

Beschlusszusammenfassung zur 7.
Sitzung des Ortsgemeinderates
Ortsgemeinde Münchweiler am Klingbach
vom 05.11.2025
öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungs-
punkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden:
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94

Abs. 3 GemO
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Spende in Höhe
von 500, -- € anzunehmen.
3 Beratung und Beschlussfassung über die Initiative „Jetzt

reden WIR - Ortsgemeinden stehen auf!“
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Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Münchweiler am
Klingbach schliesst
sich der Initiative „Jetzt reden WIR – Ortsgemeinden stehen
auf!“ an und beschließt einstimmig das vorliegende „Forde-
rungspapier zur Stärkung bzw. Revitalisierung der kommuna-
len Selbstverwaltung für eine lebenswerte Heimat“.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschlussauszug digital
bis spätestens Ende Oktober
den Initiatoren der Initiative an ortsgemeinden-stehen-
auf@web.de vorzulegen.
Das Forderungspapier soll Mitte November 2025 am Rande
des Plenums an Herrn Ministerpräsidenten
Alexander Schweitzer mit Vertretern der angeschlossenen Ge-
meinden übergeben
werden.
4 Auftragsvergaben
4.1 Beratung und Beschlussfassung über die Herstellung

eines Wasserablaufschachtes  „Ortsausgang West“
Der Gemeinderat stimmte einstimmig dieser Maßnahme im
Nachhinein zu, dass der Wasserablaufschacht „Ortsausgang
West“ zu einem Preis von 2.796,50 € wiederhergestellt wur-
de.
4.2 Beratung und Beschlussfassung über die Herstellung

eines Wasserablaufschachtes Waldweg Richtung
Dorfmitte

Der Gemeinderat stimmte einstimmig dieser Maßnahme im
Nachhinein zu, dass der Wasserablaufschacht „Waldweg
Richtung Dorfmitte“ von der Firma Schlinck Michael aus Wald-
hambach zu einem Preis von 3.510,50 € wiederhergestellt
wurde.
4.3 Beratung und Beschlussfassung über den Einbau eines

Gitterrostes für den Schachteinlauf Waldweg Richtung
Dorfmitte

Der Gemeinderat stimmte einstimmig dieser Maßnahme im
Nachhinein zu, dass der Einbau eines Gitterrostes für den
Schachteinlauf Waldweg Richtung Dorfmitte von der Firma
Schlinck Michael aus Waldhambach zu einem Preis von
357,00 € geschweißt und eingebaut wurde.
4.4 Weitere Auftragsvergaben
Einstimmig war der Gemeinderat der Auffassung, dass der
Bach gesäubert und die Mulcharbeiten durch Herrn Kempf
durchgeführt werden sollen.

Ramberg

Bekanntmachung Nr. 15/2025
Ortsübliche Bekanntmachung über die
öffentliche Bekanntgabe der Bestimmung
und Abmarkung von Flurstücksgrenzen
in der Gemeinde Ramberg
In der Gemarkung Ramberg, Flur 0, Flurstücke 797, 788, 786
und 768/1 wurden die Flurstücksgrenzen aus Anlass einer
Liegenschaftsvermessung auf Antrag bestimmt und abge-
markt. Über diese Maßnahmen wurde am 13.11.2025 eine
Niederschrift (Grenzniederschrift) angefertigt.
Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über das amt-
liche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember 2000
(GVBl. S. 572, BS 219-1), in der jeweils geltenden Fassung,
werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbaube-
rechtigten der Flurstücke die in der Grenzniederschrift näher
bezeichneten Maßnahmen öffentlich bekannt gegeben. Der
verfügende Teil der Grenzniederschrift hat folgenden Wort-
laut:
„Die bestehende und die neue Flurstücksgrenze werden ent-
sprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der Skiz-
ze dargestellt, festgestellt.
Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage der vorstehenden
Entscheidung, wie in der Skizze dargestellt, abgemarkt.“
Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 15.12.2025 bis
14.01.2026 bei Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz,
Pestalozzistraße 4 in 76829 Landau ausgelegt und kann wäh-
rend der Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 08:00
bis 16:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr), nach vorheri-
ger Terminvereinbarung, eingesehen werden.
Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des Landes-
verwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) vom 23. Dezember
1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbindung mit § 41 Abs. 4
Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) vom 23.
Januar 2003 (BGBl. I 2003, 102; FNA 201-6), in den jeweils
geltenden Fassungen, nach Ablauf von zwei Wochen nach
dieser ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.
Der Inhalt der öffentlichen Bekanntgabe und die Grenznieder-

schrift können auch im Internet unter https://vermka-rhein-
pfalz.rlp.de/ueber-uns/oeffentliche-bekanntmachungen-/-
oeffentliche-mitteilungen eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die in der Grenzniederschrift enthaltenen Entschei-
dungen kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
kann
1. in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes oder
2. schriftlich oder zur Niederschrift bei Vermessungs- und

Katasteramt Rheinpfalz, Pestalozzistraße 4 in 76829 Lan-
dau

erhoben werden.
Nähere Informationen zur formgebundenen elektronischen
Kommunikation mit Vermessungs- und Katasteramt Rhein-
pfalz finden Sie unter https://vermka-rheinpfalz.rlp.de/wich-
tige-informationen/elektronische-kommunikation.
gez. Tobias Fey, VOI
Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz

Silz

Bekanntmachung Nr. 8/2025
der Ortsgemeinde Silz
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre
2025 und 2026 der Ortsgemeinde Silz
Die am 17.09.2025 vom Ortsgemeinderat beschlossene
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird
gemäß § 97 GemO öffentlich bekannt gemacht.
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
liegt in der Zeit vom 08.12.2025 bis einschließlich
16.12.2025 im Dienstgebäude der Verbandsgemeindever-
waltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, 76855 Annweiler
am Trifels, Infoschalter Haupteingang, während den üblichen
Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus (§ 97 Abs. 3 GemO).
Zudem besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme auf der
Homepage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels unter
Rubrik Bürgerservice/Aus dem Rathaus/Offenlage Haus-
halt/Ortsgemeinde Silz.

Silz, den 01.12.2025
Elke Mandery, Ortsbürgermeisterin
Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vorstehend abgedruckten Sat-
zung wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der Gemeindeordnung
für Rheinland-Pfalz (GemO) auf folgendes hingewiesen:
Sollte die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustan-
de gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehör-

de den Beschluss beanstandet oder jemand die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Verbandsgemeindeverwaltung, Meßplatz 1, 76855 Ann-
weiler am Trifels unter Bezeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend ge-
macht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend machen.

76855 Annweiler am Trifels, den 01.12.2025
Verbandsgemeindeverwaltung
Christian Burkhart, Bürgermeister

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Silz für
die Haushaltsjahre 2025 und 2026
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeinde-
ordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl.
S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssat-
zung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden: Haushaltsjahr Haushaltsjahr

2025 2026
1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der
Erträge auf 1.025.550 € 976.150 €
der Gesamtbetrag der
Aufwendungen auf 1.022.700 € 975.600 €
Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag auf 2.850 € 550 €
2. im Finanzhaushalt
Saldo der ordentlichen Ein-
und Auszahlungen auf -97.100 € - 58.050 €
die Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit auf 938.650 € 54.000 €
die Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf 1.553.400 € 56.700 €
Saldo aus den Ein- und
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf -614.750 € -2.700 €
Saldo aus den Ein- und
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf 711.850 € 60.750 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnah-
me zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

Haushaltsjahr Haushaltsjahr
2025 2026

zinslose Kredite auf 0 € 0 €
verzinste Kredite auf 495.450 € 0 €

--------------------------------
zusammen 495.450 € 0 €

§ 2 a Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der
Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Ein-
heitskasse wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2025: 226.450 €
Haushaltsjahr 2026: 275.300 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

Haushaltsjahr Haushaltsjahr
2025 2026

1) Grundsteuer
a)für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 345 v.H. 345 v.H.
b) für Grundstücke
(Grundsteuer B) 465 v.H. 465v.H.
2) Gewerbesteuer 380 v.H. 380 v.H.

§ 5 Beiträge
1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege
(§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushalts-
jahre 2025 und 2026 auf

9,20 €/ha
festgesetzt. Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Er-
schließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflä-
chenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der
Erschließungsbeitragssatzung in den Haushaltsjahre 2025
und 2026 auf

20,27 €/m²
festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2023
voraussichtlich 2.098.822,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Vorjahres 2024 2.147.572,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Haushaltsjahres 2025 2.150.422,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Haushaltsjahres 2026 2.150.972,00 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder
Auszahlungen gemäß
§ 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr
als 1.500 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000 € sind ein-
zeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Inkrafttreten
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt mit Wir-
kung vom 01. Januar 2025 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 tritt mit Wir-
kung vom 01. Januar 2026 in Kraft.

Silz, den 01.12.2025
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Ortsgemeinde Silz
Ausgefertigt:
Elke Mandery, Ortsbürgermeisterin

Waldrohrbach

Bekanntmachung Nr. 10/2025
der Ortsgemeinde Waldrohrbach
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
8. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Wald-
rohrbach (Wahlperiode 2024/2029)
Am Mittwoch, 10.12.2025, um 18:30 Uhr, findet im Dorfge-
meinschaftshaus, Friedhofstraße 27, 76857 Waldrohrbach,
die 8. Sitzung des Ortsgemeinderates mit folgender Tagesord-
nung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Einwohnerfragestunde
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94

Abs. 3 GemO
3 Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung

des wiederkehrenden Beitrags Wirtschaftswege für
2026 und 2027

4 Auftragsvergaben
4.1 Beratung und Beschlussfassung über die Erstellung ei-

nes Leistungsverzeichnisses und Baubeschreibung inkl.
Massenaufnahme für das Bauwerk Wa 1 - Brücke zur
Überführung der Steinerstraße

4.2 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von
Offenhaltungsmaßnahmen

4.3 Weitere Auftragsvergaben
5 Grundstücksangelegenheiten
5.1 Änderung und Weiterführung des Wiesenpfades
5.2 Weitere Grundstücksangelegenheiten
6 Informationen
Nicht öffentlich:
7 Grundstücksangelegenheiten
8 Personalangelegenheiten
9 Informationen

76857 Waldrohrbach, 27. November 2025
Thomas Wick, Ortsbürgermeister

Wernersberg

Bekanntmachung Nr. 12/2025
der Ortsgemeinde Wernersberg
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
8. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Wer-
nersberg (Wahlperiode 2024/2029)
Am Mittwoch, 10.12.2025, um 19:00 Uhr, findet im Gemein-
dehaus, großer Saal, Kirchstraße 8, 76857 Wernersberg, die
8. Sitzung des Ortsgemeinderates mit folgender Tagesord-
nung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Einwohnerfragestunde
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94

Abs. 3 GemO
3 Ausgaben im Rahmen der Hauptsatzung § 4 Abs. 3
4 Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung

eines einheitlichen Schließsystems für gemeindliche
Einrichtungen inkl. Kita

5 Beratung und Beschlussfassung des Bebauungsplanver-
fahrens „Ortsmitte, Lehmgrubengärten und Krautgär-
ten“ – 1. Änderung – gem. § 13 Baugesetzbau (BauGB)
der Ortsgemeinde Wernersberg

6 Auftragsvergaben
7 Bauangelegenheiten
8 Verkehrsangelegenheiten
8.1 Beratung und Besschlussfassung über eine Veränderung

der Parksituation auf dem Dorfplatz
8.2 Weitere Verkehrsangelegenheiten
9 Mitteilungen und Anfragen
Nicht öffentlich:
10 Vertragsangelegenheiten
11 Grundstücksangelegenheiten
12 Mitteilungen und Anfragen
76857 Wernersberg, 28. November 2025
Dominik Rubiano Soriano, Ortsbürgermeister

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wer-
nersberg für die Haushaltsjahre 2025 und
2026 vom 24. September 2025
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeinde-
ordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl.
S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssat-
zung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden:
Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.517.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.497.450 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf + 20.000 €
2. im Finanzhaushalt
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 55.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 57.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 354.600 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig-
keit auf - 297.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit auf + 242.200 €
Haushaltsjahr 2026
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.517.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.512.350 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf + 4.650 €
2. im Finanzhaushalt
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 52.450 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 118.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 310.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig-
keit auf - 192.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit auf + 139.550 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnah-
me zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
Haushaltsjahr 2025
zinslose Kredite auf 0 €
verzinste Kredite auf 243.600 €
zusammen 243.600 €
Haushaltsjahr 2026
zinslose Kredite auf 0 €
verzinste Kredite auf 156.200 €
zusammen 156.200 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Ein-

heitskasse
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Ein-
heitskasse wird wie folgt festgesetzt:
Haushaltsjahr 2025: 285.450 Euro
Haushaltsjahr 2026: 355.300 Euro

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushalts-
jahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:
1) Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteu-
er A) 345 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 465 v. H.
2) Gewerbesteuer 380 v. H.

§ 6 Beiträge
1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege
(§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die
Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt: 35 €/ha.
Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.
2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Er-
schließungsanlagen erforderlichen Anlagen
(Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr.
2 der Erschließungsbeitragssatzung in den
Haushaltsjahre 2025 und 2026 auf 20,27 €/qm festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2023
2.861.465 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Vorjahres 2024 2.892.515 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Haushaltsjahres 2025 2.912.515 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Haushaltsjahres 2026 2.917.165 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen
und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder
Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor,
wenn im Einzelfall mehr als 1.500 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000 € sind ein-
zeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Inkrafttreten
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt mit Wir-
kung vom 01. Januar 2025 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt mit Wir-
kung vom 01. Januar 2026 in Kraft.
Wernersberg, 27.11.2025
Ortsgemeinde Wernersberg
Ausgefertigt:
Dominik Rubiano Soriano, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung Nr.11/2025
der Ortsgemeinde Wernersberg
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre
2025 und 2026 der Ortsgemeinde Wernersberg
Die am 26.05.2025 vom Ortsgemeinderat beschlossene
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird
gemäß § 97 GemO öffentlich bekannt gemacht.
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
liegt in der Zeit vom 08.12.2025 bis einschließlich
16.12.2025 im Dienstgebäude der Verbandsgemeindever-
waltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, 76855 Annweiler
am Trifels, Infoschalter Haupteingang, während den üblichen
Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus (§ 97 Abs. 3 GemO).
Zudem besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme auf der
Homepage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels unter
Rubrik Bürgerservice/Aus dem Rathaus/Offenlage Haus-
halt/Ortsgemeinde Wernersberg.

Wernersberg, den 27.11.2025
Verbandsgemeindeverwaltung
Dominik Rubiano Soriano, Ortsbürgermeister
Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vorstehend abgedruckten Sat-
zung wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der Gemeindeordnung
für Rheinland-Pfalz (GemO) auf folgendes hingewiesen:
Sollte die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustan-
de gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehör-

de den Beschluss beanstandet oder jemand die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Verbandsgemeindeverwaltung, Meßplatz 1, 76855 Ann-
weiler am Trifels unter Bezeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend ge-
macht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend machen.

76855 Annweiler am Trifels, den 27.11.2025
Verbandsgemeindeverwaltung
Burkhart, Bürgermeister
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Gebet im Advent
Annweiler. Am Dienstag, 9. De-
zember um 18.30 Uhr findet das
Ökumenische Gebet im Advent
im Prot. Gemeindehaus , Kirch-
gasse 6 , in Annweiler statt.

Musikalisch begleitet Gunhild
Peiler die Veranstaltung.

Im Anschluss bleiben die Teil-
nehmer bei warmen Getränken
und Gebäck noch ein wenig zu-
sammen.

Herzliche Einladung zu dieser
Veranstaltung der Ökumene in
Annweiler. |red

Adventsfeier
Annweiler. Am Dienstag, 9. De-
zember findet um 14.30 Uhr wie-
der der Treff 65 im Prot. Gemein-
dehaus, Kirchgasse 6, in Annwei-
ler statt mit viel Zeit zum Aus-
tausch beim gemütlichen Ad-
ventskaffee. |red

ÖPNV legt „eine Schippe drauf“

ÖPNV. Ab Mitte Dezember ver-
bessern sich im Landkreis Südli-
che Weinstraße die Angebote im
Öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) weiter: Zusammen
mit der Verbandsgemeinde Eden-
koben, die die Hälfte der Kosten
trägt, weitet der Kreis SÜW das
Angebot der VRNflexline SÜW
rund um Edenkoben aus.

Außerdem startet am 14. De-
zember, dem Tag des Fahrplan-
wechsels, ein verstärkter Bahn-
verkehr in den späten Abend-
stunden auf der Queichtalstrecke
zwischen Landau und Pirmasens.

VRNflexline SÜW
bis 24 Uhr

Die VRNflexline SÜW ist ein flexi-
bler Shuttle-Service auf Abruf,
der seit August 2024 rund um
Edenkoben verkehrt. Es gilt der
ÖPNV-Tarif, mit dem Deutsch-
landticket oder einer anderen
gültigen Zeitkarte ist die Fahrt
sogar kostenfrei.

Nun wird das Angebot auf die
Zeit zwischen 8.30 und 24 Uhr
täglich und alle Ortsgemeinden
in der Verbandsgemeinde Eden-
koben ausgeweitet. Auch wird ab
dann die Villa Ludwigshöhe mit
der VRNFlexline SÜW angebun-
den. Das hat der ÖPNV-Aus-
schuss des Landkreises SÜW in
seiner jüngsten Sitzung be-
schlossen. Der Haupt- und Fi-
nanzausschuss der Verbandsge-
meinde Edenkoben hatte der
Kostenbeteiligung bereits zuge-
stimmt.

Übrigens: Bereits ab Dienstag,
25. November, können Fahrten,

die ab dem 14. Dezember statt-
finden, in der App gebucht wer-
den.

Der Shuttle-Service verkehrt
damit ab 14. Dezember in der
Stadt Edenkoben sowie den Orts-
gemeinden Großfischlingen,
Kleinfischlingen, Altdorf, Böbin-
gen, Freimersheim, Gommers-
heim, Venningen, Edesheim,
Roschbach, Hainfeld, Flemlingen,
Gleisweiler, Burrweiler, Rhodt
und Weyher sowie in Hochstadt.
Seit August 2025 ist außerdem
die Ortsgemeinde Bornheim, die
im Kreis SÜW liegt, an die
VRNflexline Landau (24-Stun-
den-Service) angeschlossen.
Hierfür teilen sich die Verbands-
gemeinde Offenbach an der
Queich und der Kreis SÜW die
Mehrkosten.

Mehr unter www.suedliche-
weinstrasse.de/flexline und in
der App „VRNflexline“.

Mit VRNflexline und Zügen im Queichtal abends länger unterwegs

Späte Züge im Queichtal
und passende Busse

Außerdem startet am 14. De-
zember, dem Tag des Fahrplan-
wechsels, ein verstärkter Bahn-
verkehr in den späten Abend-
stunden auf der Queichtalstrecke
zwischen Landau und Pirmasens.
Täglich kann man dann um 21.41
Uhr ab Landau bis nach Annwei-
ler fahren, also eine Stunde spä-
ter als bisher.

Auch wer noch spät am Abend
aus Richtung Rheinzabern mit
der Buslinie 555, mit der 591 aus
Speyer oder der 590 aus Ger-
mersheim am Landauer Haupt-
bahnhof ankommt, schafft die-
sen neuen Spätzug über Godram-
stein und Siebeldingen nach Al-
bersweiler und Annweiler noch.

Freitags und samstags ver-
kehrt außerdem eine weitere
Bahnfahrt um 23.04 Uhr ab Lan-
dau über Annweiler bis zum Pir-

masenser Hauptbahnhof (An-
kunft 00.18 Uhr). An diese Bahn
sind auch die späten Busse aus
Richtung Bad Bergzabern (541),
aus Richtung Speyer (591), Ger-
mersheim (550) und Bad Bergza-
bern (540) angebunden.

In die Gegenrichtung kann man
künftig freitags und samstags um
22.29 Uhr in Annweiler noch in
einen Zug nach Landau steigen,
der dort um 22.47 Uhr ankommt.
Diese Bahn hat in Landau um
23.02 Uhr zusätzlich Anschluss
an die Buslinie 540 in Richtung
Bad Bergzabern und um 23 Uhr
an den Bus 555 Richtung Herx-
heim. Letzte Fahrtmöglichkeit
auf der Queichtalbahn freitags
und samstags in Richtung Lan-
dau ist eine weitere zusätzliche
Verbindung, die von Pirmasens
(dort ab 22.27 Uhr vom Haupt-
bahnhof) startet, um 23.24 den
Bahnhof Annweiler verlässt und
um 23.42 Uhr den Landauer
Hauptbahnhof erreicht. Fünf Mi-
nuten später fährt freitagsnachts
der Bus 539 in Richtung Wals-
heim ab, freitags und samstags
kommen Nachteulen um 0.05
Uhr noch mit der Buslinie 591
Richtung Speyer weiter.

Eingesetzt für die weiteren
Spätzüge im Queichtal hatten
sich die Landkreise SÜW und
Südwestpfalz, und das Bündnis
für Verkehrswende Südpfalz.

Beschlossen hat die neuen
Spätzüge die Verbandsversamm-
lung des ZÖPNV Süd seiner
jüngsten Verbandsversammlung
unter Verbandsvorsteher Diet-
mar Seefeldt. |red

Ein Tag,
viele Eindrücke

Mitmachportal. Registrieren
Sie sich auf www.wochenblatt-
reporter.de und teilen Sie Ihre Er-
lebnisse von besonderen Tagen –
sei es ein Familienausflug, ein ge-
mütlicher Spaziergang oder ein
sportliches Abenteuer.

Weitere Informationen:

www.wochenblatt-reporter.de/hilfe

Bei Fragen können Sie sich an das Online-
Team per E-Mail an kontakt@wochen-
blatt-reporter.de wenden.

Erleben und teilen
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Den Bahnhof Annweiler erreicht man ab 14. Dezember
abends eine Stunde länger als bisher. FOTO: KV SÜW
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